
 
 

 
 

Gefährliche Bestandteile: 
 

 Stoff, der ein Risiko für die Gesundheit oder die Umwelt darstellt, der die Kriterien gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2015/830 erfüllt 

 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifizierung Chemische Bezeichnung/Klassifizierung Konzentration 
CAS: 2768-02-7 Trimethoxyvinylsilan⁽¹⁾ Selbsteingestuft  

EC: 
Index: 
REACH: 

220-449-8 
014-049-00-0 
01-2119513215-52- 

1 - <2,5 %  
Verordnung 1272/2008 

 
Acute Tox. 4: H332; Flam. Liq. 3: H226 - Achtung 

 XXXX    
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Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: 
Relevante Gebräuche: Klebstoff 

 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 
MAC Kleb- und 
Dichtstoffe GmbH 
Hauptstraße 227 
A-2392 Sulz im 
Wienerwald 

MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH | +43 2238 8363  

 
 

 

 

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS 

 
 

 
Sonstige Gefahren: 

 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen: 

 
 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 
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Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: 

 
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: 

 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN (fortlaufend) 

 
Geeignete Löschmittel: 

Verordnung über Brandschutzinstallationen vorzugsweise Feuerlöscher mit polyvalentem Pulver (ABC-Pulver) zu verwenden. 
Ungeeignete Löschmittel: 

 
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: 

 
 

 
Verbandskasten, ...) gemäß der Richtlinie 89/654/EG vorhanden sein. 
Zusätzliche Verfügungen: 

 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren: 

 
 

 
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 



8.1 Zu überwachende Parameter: 
Substanzen, deren Grenzwerte der professionellen Aussetzung im Arbeitsumfeld zu kontrollieren sind: 

 
 

DNEL (Bevölkerung): 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 

 
 

 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: 
A.- Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung 

Es ist die gültige Gesetzgebung zur Prävention von industriellen Risiken einzuhalten. Behälter hermetisch geschlossen halten. 
Verschüttete Substanzen und Reste unter Kontrolle halten und mittels sicherer Methoden entsorgen (Abschnitt 6). Auslaufen 
aus dem Behälter vermeiden. Orte, an denen mit gefährlichen Produkten agiert wird, sind ordentlich und sauber zu halten. 

B.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Bränden und Explosionen. 
Die Verdampfung des Produkts ist zu vermeiden, da dieses entflammbare Substanzen enthält und sich in Präsenz von 
Zündquellen entflammbare Dampf-/Luftmischungen bilden können. Zündquellen (Mobiltelefone, Funken, ...) kontrollieren und 
langsam umfüllen, um das Entstehen von elektrostatischen Ladungen zu vermeiden. Für Informationen zu Bedingungen und 
Materialien, die zu vermeiden sind, siehe Abschnitt 10. 

C.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von ergonomischen und toxikologischen Risiken. 
Während der Handhabung nicht essen oder trinken, danach die Hände mit geeigneten Reinigungsmitteln waschen. 

D.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Umweltrisiken 
Es wird empfohlen, in unmittelbarer Nähe des Produkts über Absorptionsmaterial zu verfügen (siehe Abschnitt 6.3) 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: 
A.- Technische Lagermaßnahmen 

Mindesttemperatur:  5 ºC 
Höchsttemperatur:   30 ºC 
Maximale Zeit:         18  Monate  

B.- Allgemeine Lagerbedingungen. 
Wärmequellen, Strahlung, statische Elektrizität sind zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 10.5 

7.3 Spezifische Endanwendungen: 
Mit Ausnahme der bereits aufgeführten Anweisungen sind keine besonderen Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung dieses 
Produkts erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 

 Kurze Expositionszeit Langzeit Expositionszeit 

Identifizierung Systematische Lokale Systematische Lokale 

Trimethoxyvinylsilan 
CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

Oral Nicht relevant Nicht relevant Nicht relevant Nicht relevant 
Kutan Nicht relevant Nicht relevant 3,9 mg/kg Nicht relevant 
Einatmen Nicht relevant Nicht relevant 27,6 mg/m³ Nicht relevant 
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ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG (fortlaufend) 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 

 
 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 
(fortlaufend) 

 
 Kurze Expositionszeit Langzeit Expositionszeit 

Identifizierung Systematische Lokale Systematische Lokale 

Trimethoxyvinylsilan 
CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

Oral Nicht relevant Nicht relevant 0,3 mg/kg Nicht relevant 
Kutan Nicht relevant Nicht relevant 7,8 mg/kg Nicht relevant 
Einatmen Nicht relevant Nicht relevant 18,9 mg/m³ Nicht relevant 

PNEC: 
Nicht relevant 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition: 
A.- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen im Arbeitsumfeld 

Als Vorsichtsmaßnahme wird die Verwendung von grundlegenden individuellen Schutzausrüstungen mit der entsprechenden 
CE-Markierung empfohlen. Weitere Information bzgl. der individuellen Schutzausrüstungen (Lagerung, Verwendung, 
Reinigung, Instandhaltung, Schutzklasse ...) finden Sie in der Informationsbroschüre des jeweiligen Herstellers. Die in diesem 
Punkt enthaltenen Indikationen beziehen sich auf das reine Produkt. Die Schutzmaßnahmen für das verdünnte Produkt 
können abhängig vom Verdünnungsgrad, der Verwendung, der Anwendungsmethode etc. abweichen. Zur Feststellung der 
Verpflichtung zur Installation von Notduschen und/oder Augenwaschvorrichtungen in den Lagern sind die jeweils 
anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die Lagerung von chemischen Produkten zu berücksichtigen. Für weitere 
Informationen siehe Abschnitte 7.1 und 7.2. 

B.- Atemschutz. 
 

Piktogramm 
Risikoprävention Ind. Schutzausrüstung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen 

 
Obligatorische 

Verwendung einer 
Maske 

 
 
Selbstfiltermaske für Partikel 

 

 

 
 

EN 149:2001+A1:2009 

 
 

Austauschen, wenn ein erhöhter Atemwiderstand 
bemerkt wird. 

C.- Spezifischer Handschutz. 
 

Piktogramm 
Risikoprävention Ind. Schutzausrüstung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen 

 
Obligatorischer 

Handschutz 

Schutzhandschuhe gegen 
geringfügige Risiken. 

- Materialien (gute 
Beständigkeit): 
Nitrilkautschuk, 

Naturkautschuk, PVA. 

 

 

 Ersetzen Sie die Handschuhe vor jedem 
möglicherweise eintretenden Schadensfall. Wenn 

Sie das Produkt längere Zeit wegen 
professionellem/ industriellem Gebrauch 

verwenden, dann sollten Sie Handschuhe der Art 
CE III bzw. gemäß den Normen EN 420:2004+ 

A1:2010 und EN ISO 374-1:2016+A1:2018 
benutzen. 

Da das Produkt eine Mischung aus verschiedenen Materialien ist, kann die Widerstandsfähigkeit des Handschuhmaterials nicht 
im Voraus berechnet werden und muss kurz vor der Anwendung verifiziert werden. 

D.- Gesichts- und Augenschutz 
 

Piktogramm 
Risikoprävention Ind. Schutzausrüstung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen 

 
Obligatorischer 
Gesichtsschutz 

 
Panorama-Schutzbrille gegen 

Spritzer und / oder 
Herausschleudern 

 

 

 
 

EN 166:2002 
EN ISO 4007:2018 

 
Täglich reinigen und in regelmäßigen Abständen 

nach den Anweisungen des Herstellers 
desinfizieren. Verwendung bei Spritzgefahr wird 

empfohlen. 

E.- Körperschutz 
 

Piktogramm 
Risikoprävention Ind. Schutzausrüstung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen 

  
 

Arbeitsbekleidung 

 

 

 Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls 
auftreten. Professionellen/Industriellen Anwendern, 

die dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt sind, 
wird CE III empfohlen, in Übereinstimmung mit den 

EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 
13688:2013, EN 464:1994 Regulierungen. 

  
 

Rutschfestes 
Arbeitsschuhwerk 

 

 

 
 

EN ISO 20347:2012 

Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls 
auftreten. Professionellen/Industriellen Anwendern, 

die dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt sind, 
wird CE III empfohlen, in Übereinstimmung mit den 

EN ISO 20345:2012 und EN 13832-1:2007 
Regulierungen. 
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F.- Ergänzende Notfallmaßnahmen 

Kontrollen der Umweltaussetzung: 

 
 

 

 
 

Mittleres Molekülgewicht: 

 
 

 
 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 
(fortlaufend) 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
 macbond TRANS 

 
 
 
 
 
 

Notfallmaßnahme Vorschriften Notfallmaßnahme Vorschriften 
 

 

 
ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 

 

 

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 
Notfalldusche  Augenwäsche  
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Flüssigkeit 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Siedetemperatur bei atmosphärischem Druck: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften: 
Vollständige Informationen finden Sie im Produkt-Datenblatt. 
Physisches Aussehen : 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 



 

 
Chemische Stabilität: 

 
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: 
Unter normalen Bedingungen keine gefährlichen Reaktionen erwartet. 
Zu vermeidende Bedingungen: 

 

 

 

 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stoss und Reibung Berührung mit der Luft Erwärmung Sonnenlicht Feuchtigkeit 
Nicht zutreffend Nicht zutreffend Vorsicht Vorsicht Nicht zutreffend 

 
 

Säuren Wasser Verbrennungsfördernde 
Materialien brennbare Stoffe Sonstige 

Starke Säuren vermeiden Nicht zutreffend Direkte Einwirkung vermeiden. Nicht zutreffend Vermeiden Sie starke Basen 
oder Laugen. 
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (fortlaufend) 

 

 

Gefährliche gesundheitliche Auswirkungen: 

 
 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 

 
 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN (fortlaufend) 

- Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält nicht Substanzen, die 
als gefährlich bei Einnahme eingestuft sind. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3 
- Korrosivität/Reizbarkeit: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen 
aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

B- Einatmung (akute Wirkung): 

- Akute Toxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Es enthält jedoch Substanzen, 
die als gefährlich bei Einatmung eingestuft sind. Für weitere Informationen siehe Abschnitt 3. 
- Korrosivität/Reizbarkeit: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen 
aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

C- Kontakt mit Haut und Augen (akute Wirkung): 

- Kontakt mit der Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen 
enthält, die als gefährlich bei Berührung mit der Haut eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 
- Kontakt mit den Augen: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen 
aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

D- Krebserregende Auswirkungen, Mutationsauswirkungen und schädliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung: 

- Karzinogenizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen 
enthält, die aufgrund der beschriebenen Auswirkungen als gefährlich eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe 
Abschnitt 3. 

IARC: Ethanol (1); Toluol (3) 
- Mutagenizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, 
die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 
- Toxizität für Fortpflanzungsorgane: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine 
Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

E- Sensibilisierungsauswirkungen: 

- Atemwege: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen enthält, die 
als gefährlich mit sensibilisierenden Auswirkungen eingestuft sind. Für weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 
- Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die 
hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

F- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Zeitaufwand: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich 
dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

G- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Exposition wiederholt: 

- Spezifische Zielorgan-Toxizität (S TOT)-Exposition wiederholt: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die 
Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft 
sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 
- Haut: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die 
hinsichtlich dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

H- Aspirationsgefahr: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich 
dieser Wirkung als gefährlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3. 

Sonstige Angaben: 

Nicht relevant 

Spezifische toxikologische Information der Substanzen: 
 

Identifizierung Akute Toxizität Gattung 

Trimethoxyvinylsilan 
CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

LD50 oral 7236 mg/kg Ratte 
LD50 kutan 3880 mg/kg Kaninchen 

CL50 Einatmung 11 mg/L (4 h) (ATEi)  
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN 



 

Bioakkumulationspotenzial: 
 

 
 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
 

Andere schädliche Wirkungen: 
 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN (fortlaufend) 

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung: 

Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014): 
 

Abfallmanagement (Entsorgung und Bewertung): 

 
Verfügungen hinsichtlich der Abfallentsorgung: 

 
Gemeinschaftliche Gesetzgebung: Richtlinie 2008/98/EG, 2014/955/EG, Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 
Nationalen Bestimmungen: Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012. 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
 macbond TRANS 

 
 
 
 

Identifizierung Akute Toxizität Art Gattung 

Trimethoxyvinylsilan 
CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

CL50 191 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Fisch 
EC50 167 mg/L (48 h) Daphnia magna Krustentier 
EC50 957 mg/L (72 h) N/A Alge 

 
Identifizierung Abbaubarkeit Biologische Abbaubarkeit 

Trimethoxyvinylsilan 
CAS: 2768-02-7 
EC: 220-449-8 

BSB5 Nicht relevant Konzentration 104 mg/L 
CSB Nicht relevant Zeitraum 28 Tage 
BSB/CSB Nicht relevant % Biologisch abgebaut 51 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code Beschreibung Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 
1357/2014) 

08 04 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen Ungefährlich 
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN 

 

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 

 
 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN (fortlaufend) 

VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 über den Export und Import gefährlicher chemischer Substanzen: Nicht relevant 
Seveso III: 
Nicht relevant 
Einschränkungen bzgl. des Vertriebs und der Verwendung von bestimmten Substanzen und gefährlichen 
Mischungen (Anhang XVII REACH, etc...): 
Nicht relevant 
Besondere Verfügungen hinsichtlich des Personen- und Umweltschutzes: 
Es wird empfohlen, die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt als Eingabe von Daten in einer Risikobewertung der örtlichen 
Gegebenheiten gesammelt zu nutzen, um die erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die Verwaltung, 
Verwendung, Lagerung und Entsorgung von diesem Produkt herzustellen . 
WGK (Wassergefährdungsklassen): 
1 
Sonstige Gesetzgebungen: 
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG). Chemikaliengesetz in der Version der 
Bekanntmachung vom 2. Juli 2008 (BGBl. I S. 1146), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. November 2011 (BGBl. I S. 
2162) geändert worden ist. 
Verordnung über Kosten für Amtshandlungen der Bundesbehörden nach dem Chemikaliengesetz 
(ChemikalienKostenverordnungChemKostV). 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Chemikaliengesetzes (ChemVwV 
Bewertung) vom 11. September 1997. 
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) Vom 26. November 2010 (BGBl. I S 1643) 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S 1622), durch Artikel 2 der Verordnung vom 24. April 2013 
(BGBl. I S 944) und Artikel 2 der Verordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S 2514) 
Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach 
dem Chemikaliengesetz(ChemikalienVerbotsverordnung ChemVerbotsV). ChemikalienVerbotsverordnung in der Version der 
Bekanntmachung vom 13. Juni 2003 (BGBl. I S. 867), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 40 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212) geändert worden ist. 
Verordnung über die Mitteilungspflichten nach § 16e des Chemikaliengesetzes zur Vorbeugung und Information bei Vergiftungen 
(Giftinformationsverordnung ChemGiftInfoV). Giftinformationsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 1996 
(BGBl. I S. 1198), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 11. Juli 2006 (BGBl. I S. 1575) geändert worden ist. 
Neufassung Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behördlichen Überwachung der Einhaltung der Grundsätze der 
Guten Laborpraxis (ChemVwVGLP) vom 15. Mai 1997. 
Verordnung zur Sanktionsbewehrung gemeinschafts oder unionsrechtlicher Verordnungen auf dem Gebiet der 
Chemikaliensicherheit(ChemikalienSanktionsverordnung ChemSanktionsV). ChemikalienSanktionsverordnung vom 24. April 2013 
(BGBl. I S. 944), die durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2565) geändert worden ist. 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates vom 23. März 1993 zur 
Bewertung und Kontrolle der Umweltrisiken chemischer Altstoffe (ChemVwVAltstoffe) Vom 11. September 1997. 
Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen (Chemikalien Ozonschichtverordnung ChemOzonSchichtV). 
ChemikalienOzonschichtverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2012 (BGBl. I S. 409), die zuletzt durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 24. April 2013 (BGBl. I S. 944) geändert worden ist. 
Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: 
Der Anbieter hat keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 
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Auf Sicherheitsdatenblätter anwendbare Gesetzgebung: 
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß dem ANHANG II-Anleitung zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern der Verordnung

 
Änderungen gegenüber dem vorhergehenden Sicherheitsdatenblatt, die sich auf Maßnahmen zur Beherrschung

 
 

 

 
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP): 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß 1907/2006/EG (REACH),2015/830/EU 

 
macbond TRANS 
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Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf Quellen, technischen Kenntnissen und auf europäischer und staatlicher Ebene gültiger Gesetzgebung, wobei die Genauigkeit 
derselben nicht garantiert werden kann. Diese Information kann nicht als Garantie für die Produkteigenschaften angesehen werden. Es handelt sich einfach um eine Beschreibung hinsichtlich der 
Sicherheitsanforderungen. Wir haben keine Kenntnis von den Arbeitsmethoden und -bedingungen der Anwender dieses Produkts, weshalb letztendlich der Anwender die Verantwortung für die 
Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung an die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung von chemischen Produkten trägt. 
Die Information dieses Sicherheitsdatenblattes bezieht sich ausschließlich auf dieses Produkt, das nicht für andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden darf. 

Ratschläge hinsichtlich der Ausbildung: 

 

http://eur-lex.europa.eu 
Abkürzungen und Akronyme: 

 

 

 
 

EC50: Effektive Konzentration 50 
LogPOW: Koeffizenter Logarithmusverteilung OktanolWasser 

 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN (fortlaufend) 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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